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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Sabine Boeddinghaus (DIE LINKE) vom 16.06.22 
 

und Antwort des Senats  

Betr.: Corona-Pandemie: Stand und Perspektive für die Schulen 

Einleitung für die Fragen: 
Kaum erklärt die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB), die Maßnah-
men zur Eindämmung der Corona-Pandemie seien obsolet (dem Wetter sei 
Dank!), erklärt der Bundesgesundheitsminister den Eintritt in die befürchtete 
Corona-Sommerwelle und die Infektionszahlen, auch in Hamburg, steigen wie-
der an. Der ExpertInnenrat der Bundesregierung hat quasi zeitgleich mit Blick 
auf den Herbst Empfehlungen veröffentlicht, in denen dringend zu Vorberei-
tungen geraten wird. Die Plan- und Konzeptlosigkeit der Hamburger Corona-
Politik in schulischen Belangen hat zu monatelangen Schulschließungen  
geführt. Was lernt der Senat daraus? 
Ich frage den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 richten sich alle in Hamburg ergriffenen 
Maßnahmen der Pandemie-Eindämmung beziehungsweise des Infektionsschutzes an 
den jeweiligen rechtlichen Grundlagen, insbesondere dem Infektionsschutzgesetz, den 
wissenschaftlichen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) sowie den Beschlüs-
sen von Fachministerkonferenzen und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsi-
denten mit der Bundeskanzlerin beziehungsweise dem Bundeskanzler aus. Auch die in 
Abhängigkeit von der Entwicklung des Infektionsgeschehens zu treffenden Maßnah-
men an den Schulen für den kommenden Herbst werden sich an den jetzt laufenden 
Beratungen auf Bundesebene ausrichten. Die Ergebnisse werden – wie es seit 2020 
ständige Praxis ist – intensiv mit den Schulleitungen aller Schulformen und den Gremien 
nach dem Hamburgischen Schulgesetz erörtert werden.  
Im Übrigen wurden die Hamburger Schulen seit Beginn der Pandemie zum Schutz der 
Gemeinschaftseinrichtung Schule und der Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts 
durch umfangreiche Hygienemaßnahmen abgesichert. Diese wurden kontinuierlich 
dem jeweiligen Erkenntnisstand sowie der allgemeinen Infektionsentwicklung ange-
passt und mündeten in einem bundesweit vorbildlichen Fünf-Stufen-Sicherheitskon-
zept, bestehend aus Masken- und Testpflicht, Lüftungsregeln, mobilen Luftfiltern und 
Impfangeboten, das zum Ziel hatte, Infektionen mit dem Coronavirus und damit auch 
Schulschließungen oder Unterrichtseinschränkungen zu vermeiden. Ergänzt wurde das 
Konzept durch zahlreiche Einzelregelungen, die im Muster-Corona-Hygiene-Plan der 
für Bildung zuständigen Behörde und der Schulen genau geregelt sind und ständig  
aktualisiert werden.  
Anders als dargestellt, folgten die Schulschließungen in Hamburg stets entsprechenden 
Vorgaben auf Bundesebene. Seit Beginn der Pandemie waren die Schulen zudem nie 
komplett geschlossen. Vielmehr wurden auch in Zeiten der aufgehobenen Präsenz-
pflicht stets Angebote der Präsenzbeschulung vorgehalten, die bei Bedarf genutzt wer-
den konnten. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern bestand in Hamburg jederzeit 
für alle Sorgeberechtigten – nicht nur für Personen in sogenannten systemrelevanten 
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Berufen – die Möglichkeit, diese Angebote zu nutzen, siehe auch Drs. 22/8076. Auf 
dieser breiten Erfahrung kann im Herbst mit bekannten oder auch ergänzenden Maß-
nahmen aufgesetzt werden. 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Frage 1: Wie sind die Infektionszahlen unter den verschiedenen Gruppen – 
Schüler:innen, Lehrkräfte, sonstige Beschäftigte – an Hamburger 
Schulen in den letzten drei Wochen? (Bitte für jede Schule gesamt 
und je Gruppe mit Sozialindex, Schulform und Bezirk sowie Gesamt-
zahl der Schüler:innen, der Lehrkräfte und der sonstigen schulischen 
Beschäftigten chronologisch in einer Excel-Tabelle angeben.)  

Antwort zu Frage 1: 
Zu den über die Schulen gemeldeten Infektionen bei Schülerinnen und Schülern im 
Zeitraum vom 30. Mai bis 12. Juni 2022 siehe Anlage. Bei der Anfrage zum Personal 
wird aus Gründen des Datenschutzes die bekannte Praxis beibehalten, dass keine kon-
kreten Zahlen pro Schule angegeben werden. Die Anzahl dieses Personenkreises ist 
um eine Größenordnung kleiner als die der Schülerinnen und Schüler. Rückschlüsse 
auf einzelne Personen aus dieser Gruppe können sehr viel wahrscheinlicher gezogen 
werden. Siehe hierzu auch Drs. 22/1305, 22/1524, 22/2027, 22/2177, 22/5421, 
22/5566, 22/7016, 22/7252 und 22/7862. 
Nach den Meldungen der Schulen waren in der Woche vom 30. Mai bis 5. Juni 2022 
543 und in der Woche vom 6. bis 12. Juni 2022 600 Personen des schulischen Perso-
nals erkrankt. 

Frage 2: Welche Vorbereitungen trifft der Senat/ die zuständige Behörde, um 
einem Anstieg der Infektionszahlen im kommenden Herbst so zu  
begegnen, dass sowohl das Recht auf Bildung für die Schüler:innen 
und zugleich der Gesundheitsschutz aller in der Schule gewährleistet 
sind? 

Frage 3: Werden die positiven Erfahrungen der Schulen aus den letzten zwei 
Jahren systematisch ausgewertet und konzeptionell weiterentwi-
ckelt?  
Wenn ja, wie; wenn nein, aus welchen sachlichen und fachlichen 
Gründen nicht? 

Antwort zu Fragen 2 und 3: 
Siehe Vorbemerkung. 

Frage 4: Wie bewertet der Senat/die zuständige Behörde die Erkenntnis des 
Kiel Instituts für Weltwirtschaft, dass die Schulschließungen die Infek-
tionszahlen effektiv gesenkt haben? (Bitte besonders auf den  
Umstand Bezug nehmen, dass in der Bürgerschaft mehrfach eine  
Änderung der Unterrichtsweise eingebracht wurde.) 

Antwort zu Frage 4: 
Die getroffenen Schutzmaßnahmen werden kontinuierlich einer Bewertung und Anpas-
sung, auf Grundlage der aktuellen fachwissenschaftlichen Erkenntnisse, unterzogen. 
Hierbei soll stets ein bestmöglicher Ausgleich zwischen dem erforderlichen Schutzni-
veau und der grundrechtlich gebotenen Rücknahme beschränkender Schutzmaßnah-
men gewährleistet sein. Der Senat berücksichtigt darüber hinaus insbesondere die 
Empfehlungen des RKI und die Stellungnahmen des ExpertInnenrats der Bundesregie-
rung zu COVID-19, der sich in der elften und vorher bereits in der siebten Stellung-
nahme mit der Notwendigkeit einer prioritären Berücksichtigung des Kindeswohls in der 
Pandemie befasst hat, siehe https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregie-
rung/bundeskanzleramt/corona-expertinnenrat-der-bundesregierung. 
  

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundeskanzleramt/corona-expertinnenrat-der-bundesregierung
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundeskanzleramt/corona-expertinnenrat-der-bundesregierung
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Darüber hinaus wird auf die nachfolgenden Studien verwiesen, in denen auf die teil-
weise erheblichen negativen Folgen eingegangen wird, die die Schulschließungen für 
Kinder und Jugendliche nach sich gezogen haben: https://www.uke.de/kliniken-insti-
tute/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/for-
schung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/copsy-studie.html, 
https://www.bib.bund.de/Publikation/2021/Belastungen-von-Kindern-Jugendlichen-
und-Eltern-in-der-Corona-Pandemie.html?nn=1219558 sowie https://www.leopol-
dina.org/uploads/tx_leopublication/2021_Corona_Kinder_und_Jugendliche.pdf. Die 
Studien unterstreichen nachdrücklich, dass Schule mehr beinhaltet als den reinen  
Unterricht und die Wissensvermittlung. 

Frage 5: Die Innenluftraumkommission des Bundesumweltamts forderte 
schon vor Jahren, dass es feste raumlufttechnische Anlagen in Schu-
len geben solle, die für eine stetige gleichbleibende Luftqualität sor-
gen sollten. Nachweislich verbessern Luftfilter die Qualität der Luft 
und fördern so die Konzentrationsfähigkeit und das Lernklima. Aus 
welchen sachlichen und fachlichen Gründen lässt der Senat/die  
zuständige Behörde dann die in Schulen eingesetzten Luftfilter  
abschalten? 

Antwort zu Frage 5: 
Nach einschlägiger Fachmeinung ist die Stoß- beziehungsweise Querlüftung gegen-
über dezentralen, mobilen Luftreinigungsgeräten zu bevorzugen. Die Möglichkeit der 
Stoß- beziehungsweise Querlüftung ist in nahezu allen Unterrichtsräumen gegeben. 
Aufgrund der warmen Jahreszeit sind gegenwärtig wieder längere und häufigere Lüf-
tungszeiten möglich. Daraus begründet sich bei einer Abwägung von Nutzen und Kos-
ten die Abschaltung der Luftreinigungsgeräte. Zudem können die dezentralen Geräte 
bei Bedarf jederzeit wieder eingeschaltet werden. Die dezentralen, mobilen Luftreini-
gungsgeräte wurden im Übrigen zur Minimierung der aerosolgetragenen Virenkonzen-
tration in der Raumluft angeschafft. Für eine CO2-Minimierung zur Konzentrationsfähig-
keit sind die Geräte nicht geeignet.  
Überdies richtet der Senat seine Sicherheitsmaßnahmen seit Beginn der Pandemie im 
Frühjahr 2020 an den jeweiligen rechtlichen Grundlagen, insbesondere dem Infektions-
schutzgesetz, den wissenschaftlichen Empfehlungen des RKI sowie den Beschlüssen 
von Fachministerkonferenzen und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten 
mit der Bundeskanzlerin beziehungsweise dem Bundeskanzler aus. 
Im Übrigen siehe Vorbemerkung sowie Drs. 22/7249. 

Frage 6: Bei welchen Neu-, Um- oder Zubauten wurden raumlufttechnische 
Anlagen in den letzten zwei Jahren verbaut? (Bitte pro Standort  
angeben.) 

Antwort zu Frage 6: 
In Klassen- und Unterrichtsräumen wurden in den letzten zwei Jahren keine raumluft-
technischen Anlagen eingebaut. Der Hamburger Schulbau entspricht damit den bun-
desweit üblichen Schulbau-Standards. 

Frage 7: Der ExpertInnenrat der Bundesregierung empfiehlt für den kommen-
den Herbst spezifische Vorbereitungen in Bezug auf Kinder und  
Jugendliche, die binnen sechs Monaten umgesetzt sein sollen. Wel-
che Schritte plant der Senat unter Einbezug welcher schulpolitischen 
Institutionen (wie Schulleitungsverbände, Kammern, Fachgremien, 
…), in welchen Zeitfenstern und mit welchen Entscheidungskompe-
tenzen, um diese Empfehlungen umzusetzen? 

Frage 8: Wie etabliert der Senat/die zuständige Behörde eine grundsätzliche 
Strategie zur Planung von Unterrichts-, Organisations- und Betreu-
ungsformen in Schulen unter Pandemiebedingungen unter Einbezug 
der betreffenden Schulgemeinschaften? (Bitte bewerten und die  
Umsetzung mit einem Zeit- und Aktionsplan hinterlegen.) 

https://www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/copsy-studie.html
https://www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/copsy-studie.html
https://www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/copsy-studie.html
https://www.bib.bund.de/Publikation/2021/Belastungen-von-Kindern-Jugendlichen-und-Eltern-in-der-Corona-Pandemie.html?nn=1219558
https://www.bib.bund.de/Publikation/2021/Belastungen-von-Kindern-Jugendlichen-und-Eltern-in-der-Corona-Pandemie.html?nn=1219558
https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2021_Corona_Kinder_und_Jugendliche.pdf
https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2021_Corona_Kinder_und_Jugendliche.pdf
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Antwort zu Fragen 7 und 8: 
Die Empfehlungen des ExpertInnenrates der Bundesregierung werden derzeit aufge-
nommen und eingehend geprüft. Die Planungen und Überlegungen der für Gesundheit 
zuständigen Behörde hierzu sind jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht  
abgeschlossen. Insbesondere sind noch die Evaluation der bisherigen Schutzmaßnah-
men durch den Sachverständigenrat der Bundesregierung, die zum 30. Juni 2022  
angekündigt ist, und die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) abzuwarten, 
da weitere Planungen auch von den dann geltenden juristischen Rahmenbedingungen 
abhängig sind. Zur allgemeinen Vorbereitung der zuständigen Behörde auf einen denk-
baren Anstieg des Infektionsgeschehens im Herbst siehe auch Drs. 22/8575. 
Im Übrigen siehe Vorbemerkung. 

Frage 9: Erhebt der Senat/die zuständige Behörde den Digitalisierungsgrad  
jeder Schule?  
Wenn nicht, aus welchen fachlichen und sachlichen Gründen nicht; 
wenn ja, unter welchen Parametern und mit welchen Ergebnissen? 
(Bitte pro Schule angeben.) 

Antwort zu Frage 9: 
Hamburgs staatliche Schulen verfügen derzeit über 140.000 digitale Endgeräte, davon 
rund 75.000 Notebooks und Tablets sowie rund 33.500 Desktop-Computer. Für Lehr-
kräfte stehen zudem rund 20.500 Dienst-Tablets zur Verfügung. Zusätzlich sind in den 
rund 12.000 Unterrichtsräumen 11.500 digitale Tafeln installiert worden. Inzwischen  
haben 99 Prozent der staatlichen Schulen WLAN in ihren Klassen- und Unterrichtsräu-
men. Die Bandbreite der Internetanschlüsse der Schulen wurde an Stadtteilschulen, 
Gymnasien und Berufsschulen auf 1 GBit/s und an Grundschulen auf 500 MBit/s hoch-
gesetzt. 
Für die staatlichen Hamburger Schulen gibt es bestimmte Ausstattungsrichtlinien, die 
für alle Schulen gelten und von diesen umzusetzen sind. Die für Bildung zuständige 
Behörde berichtet regelmäßig zur Digitalisierung an den staatlichen Hamburger Schu-
len, siehe Drs. 21/11206, 21/14178, 21/14228, 22/435, 22/980, 22/1058, 22/1472, 
22/2097, 22/2224, 22/2523, 22/2715, 22/2899, 22/3003, 22/3266, 22/4373, 22/4926, 
22/5423, 22/7984, 22/8076 sowie Pressemitteilung der für Bildung zuständigen  
Behörde vom 18. Januar 2022 https://www.hamburg.de/bsb/pressemitteilungen/ 
15795468/2022-01-18-bsb-deutliche-verbesserung-der-digitalisierung/. 

Frage 10: Etabliert der Senat/die zuständige Behörde innovative Unterrichtsfor-
men? (Bitte konzeptuell und vor dem Hintergrund der Anforderungen 
an Bildung nach UN-Kinderrechtskonvention und UN-Behinderten-
rechtskonvention darlegen.) 

Antwort zu Frage 10: 
Die für Bildung zuständige Behörde hat den Hamburger Schulen im August 2020 eine 
Handreichung zur Gestaltung des Distanzunterrichts an Hamburger Schulen übermit-
telt. Bestandteil der Handreichung sind Hinweise zur methodisch-didaktischen Gestal-
tung von Distanzunterricht und zur Berücksichtigung spezifischer Herausforderungen 
im Distanzunterricht sowie konkrete Hinweise zur Begleitung von Schülerinnen und 
Schülern in belasteten Lebenslagen mit besonderem Unterstützungs- und Förderbedarf 
und geringer Lernorganisation oder -motivation. Auf dieser Grundlage wird der gegebe-
nenfalls erforderliche Distanzunterricht von der einzelnen Schule den Bedürfnissen der 
jeweiligen Schülerinnen und Schüler entsprechend ausgestaltet. Am 30. September 
2020 folgten Hinweise zum Hybridunterricht. Enthalten sind Hinweise und Anregungen 
für verschiedene Szenarien des Distanz- und Wechselunterrichts, siehe auch  
Drs. 22/8076. 

Frage 11: Welche gezielte Aufklärung betreibt der Senat/die zuständige Behör-
de, um einer Stigmatisierung des freiwilligen Masketragens an Schu-
len entgegenzuwirken? 

https://www.hamburg.de/bsb/pressemitteilungen/15795468/2022-01-18-bsb-deutliche-verbesserung-der-digitalisierung/
https://www.hamburg.de/bsb/pressemitteilungen/15795468/2022-01-18-bsb-deutliche-verbesserung-der-digitalisierung/
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Antwort zu Frage 11: 
Das Tragen einer Maske in der Schule ist seit dem 1. Mai 2022 eine individuelle Ent-
scheidung jeder und jedes einzelnen, der grundsätzlich mit Respekt zu begegnen ist, 
und die von niemandem verhindert oder erzwungen werden darf. Das gilt für die Schü-
lerinnen und Schüler, für die Schulbeschäftigten sowie für alle anderen Personen, die 
die Schule betreten. Die für Bildung zuständige Behörde hat in ihren Briefen und Mittei-
lungen an die Schulleitungen stets darauf hingewiesen, dass die Schulleitungen an  
ihren Schulen entsprechende Maßnahmen ergreifen sollen, um das friedliche Zusam-
menleben aller Mitglieder der Schulgemeinschaft sicherzustellen. Es ist die Aufgabe 
von Schulleitungen und Schulgemeinschaften, nach mehr als zwei Jahren des Masken-
tragens einen gemeinsamen wertschätzenden Umgang zu finden und für Respekt  
sowie Akzeptanz der individuellen Entscheidung zu sorgen. Dieses betrifft im Übrigen 
eine Vielzahl von Aspekten des Schulalltages und gehört zu den ständigen Aufgaben 
von Schule. 

Frage 12: Plant der Senat/die zuständige Behörde, die CO2-Messung in allen 
schulischen Räume einzuführen?  
Wenn ja, in welchem Zeitrahmen; wenn nein, aus welchen sachlichen 
und fachlichen Gründen nicht? 

Antwort zu Frage 12: 
Bereits im Jahr 2020 wurden die Schulen auf die unterschiedlichen Möglichkeiten von 
CO2-Messungen in Unterrichtsräumen hingewiesen. Im Oktober 2020 wurde für die 
staatlichen Hamburger Schulen das sogenannte Infektionsschutzprogramm mit einem 
Gesamtvolumen von rund 4,8 Millionen Euro aufgelegt. Zur Erhöhung des Infektions-
schutzes an den Hamburger Schulen wurde ein Budget von 400 Euro pro Klassen- und 
Fachraum zur Verfügung gestellt. Aus diesem Budget konnten die Schulen nied-
rigschwellig Mittel abrufen, um beispielsweise CO2-Ampeln zu finanzieren. Die Nutzung 
von CO2-Ampeln beziehungsweise von weiteren Möglichkeiten der CO2-Messung liegt 
in der Verantwortung der Schulen, siehe auch Drs. 22/5218 und 22/5097. Ergänzend 
wird auf die nach wie vor bestehenden Vorgaben zur regelmäßigen Lüftung aller Unter-
richtsräume nach Muster-Corona-Hygieneplan hingewiesen. 

Frage 13: Welche Maßnahmen plant der Senat/die zuständige Behörde, um 
den negativen emotionalen, psychischen und motivationalen Effekten 
– die sogenannte sekundäre Krankheitslast – der Corona-Pandemie 
und der Schulschließungen auf die Kinder und Jugendlichen syste-
matisch und bedarfsgerecht im schulischen Alltag zu begegnen? 

Antwort zu Frage 13: 
Grundsätzlich werden die individuellen Problemlagen der Schülerinnen und Schüler von 
den schulischen Fachkräften identifiziert und fachlich aufgegriffen, etwa im Rahmen von 
Lernentwicklungsgesprächen. Über zusätzliche, vor allem schulpsychologische diag-
nostische Verfahren, die den schulischen Fachkräften über die Regionalen Bildungs- 
und Beratungszentren (ReBBZ) zur Verfügung stehen, können die tiefergehenden 
Problemlagen ermittelt werden. Sollten die schulinternen Beratungskompetenzen nicht 
ausreichen, kommen die Leistungen der Unterstützungssysteme zum Tragen: Ange-
bote der ReBBZ, des Bildungs- und Beratungszentrums Pädagogik bei Krankheit/ 
Autismus (BBZ), der bezirklich zuständigen Jugendämter sowie Unterstützungsange-
bote der sozialräumlich tätigen Institutionen und sozialen Träger. Hier bedarf es der 
verzahnten und koordinierten Zusammenarbeit zwischen den Schulen, den ReBBZ, 
dem BBZ, den Trägern innerhalb der Angebote der Ganztägigen Bildung und Betreuung 
an Schulen (GBS), sonstigen Angebotsträgern der Jugendhilfe und weiteren außer-
schulischen Kooperationspartnern. Sofern psychosoziale Hilfen in Anspruch genom-
men werden müssen, werden die bestehenden Strukturen der Regelsysteme genutzt. 
Diese sind schulinterne Beratungsdienste, Förderkoordination, Sprachlernberatung, 
Schulsozialarbeit, Beratungslehrkräfte in den Schulen, die ReBBZ, das BBZ, das Lan-
desinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung und die Beratungsstelle Gewaltprä-
vention als Kooperationspartner innerhalb der behördlichen Strukturen. 
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Die Corona-Pandemie und die pandemiebedingten Schulschließungen haben Schät-
zungen zufolge bei etwa einem Viertel der Schülerinnen und Schüler zu Lernrückstän-
den geführt. Das eingeschränkte Schul- und Betreuungsangebot in der Pandemie hat 
zugleich erhebliche Folgen für die motivationale und psychosoziale Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen. Um solche Rückstände aufzuholen und allen Kindern und 
Jugendlichen eine erfolgreiche weitere Bildungslaufbahn zu ermöglichen, bedarf es 
über die bestehenden Angebote hinaus zusätzlicher Förderangebote. Deshalb hat der 
Bund auf Anregung von Hamburg und in enger Abstimmung mit den Ländern ein „Akti-
onsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ in Höhe von 2 Milli-
arden Euro in den Jahren 2021/2022 beschlossen. Mit einem Förderpaket von 34 Milli-
onen Euro will Hamburg die Lernrückstände und die psychischen Probleme von Kindern 
und Jugendlichen überwinden, die durch die Schulschließungen entstanden sind. Zu 
den Einzelheiten siehe Drs. 22/8057, 22/8026, 22/7205 sowie die Pressemitteilung der 
für Bildung zuständigen Behörde, https://www.hamburg.de/bsb/pressemitteilungen/ 
15839256/2022-02-01-bsb-corona-folgen-fuer-kinder-und-jugendliche-lindern/. 

Frage 14: Wie will der Senat/die zuständige Behörde den gestiegenen Medien-
konsum abmildern? 

Frage 15: Wie wird der damit verbundene beziehungsweise der aus der hohen 
emotionalen Belastung resultierende Mehraufwand in der pädagogi-
schen Arbeit in der Lehrer:innenarbeitszeitverordnung abgebildet? 

Antwort zu Fragen 14 und 15: 
Besondere Bildungs- und Erziehungsaufgaben der Schule werden in Aufgabengebieten 
erfasst. Die neun im Schulgesetz festgelegten Aufgabengebiete sind Teil der Bildungs-
pläne und bilden damit eine wesentliche Grundlage des Unterrichts. Als eines dieser 
Aufgabengebiete leistet die Medienerziehung einen wichtigen Beitrag zum Erwerb fach-
licher und überfachlicher Kompetenzen. Im Rahmen des Aufgabengebietes Mediener-
ziehung erwerben die Schülerinnen und Schüler eine vertiefte Medienkompetenz, die 
ihnen ermöglicht, sich in einer von Medien durchdrungenen Lebenswelt kompetent ori-
entieren und verantwortungsbewusst handeln zu können.  
Die zur Erteilung einer Unterrichtsstunde in den einzelnen Unterrichtsfächern bezogen 
auf die Schulformen, Jahrgangsstufen und Bildungsgänge sowie für unterrichtliche För-
dermaßnahmen insgesamt aufzuwendende Zeit wird gemäß § 4 Lehrkräfte-Arbeitszeit-
Verordnung (LehrArbzVO) in Zeitstunden durch die in der Anlage vorgeschriebenen 
Faktoren bestimmt. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann aufgrund besonderer 
Verhältnisse im Unterricht einzelner Klassen die Faktoren mit Zustimmung der für Bil-
dung zuständigen Behörde im Einzelfall abweichend festlegen, um eine angemessene 
zeitliche Bewertung der unterrichtsbezogenen Aufgaben zu erreichen. Darüber hinaus 
sieht die LehrArbzVO die Anrechnung von Zeitanteilen im Rahmen der funktionsbezo-
genen Aufgaben, der sogenannten F-Zeiten, vor. 

https://www.hamburg.de/bsb/pressemitteilungen/15839256/2022-02-01-bsb-corona-folgen-fuer-kinder-und-jugendliche-lindern/
https://www.hamburg.de/bsb/pressemitteilungen/15839256/2022-02-01-bsb-corona-folgen-fuer-kinder-und-jugendliche-lindern/
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	Schriftliche Kleine Anfrage der Abgeordneten Sabine Boeddinghaus (DIE LINKE) vom 16.06.22 und Antwort des Senats 
	Betr.: Corona-Pandemie: Stand und Perspektive für die Schulen 
	Einleitung für die Fragen: 
	Einleitung für die Antworten: 

	Frage 1: Wie sind die Infektionszahlen unter den verschiedenen Gruppen – Schüler:innen, Lehrkräfte, sonstige Beschäftigte – an Hamburger Schulen in den letzten drei Wochen? (Bitte für jede Schule gesamt und je Gruppe mit Sozialindex, Schulform und Bezirk sowie Gesamtzahl der Schüler:innen, der Lehrkräfte und der sonstigen schulischen Beschäftigten chronologisch in einer Excel-Tabelle angeben.) 
	Antwort zu Frage 1: 

	Frage 2: Welche Vorbereitungen trifft der Senat/ die zuständige Behörde, um einem Anstieg der Infektionszahlen im kommenden Herbst so zu begegnen, dass sowohl das Recht auf Bildung für die Schüler:innen und zugleich der Gesundheitsschutz aller in der Schule gewährleistet sind? 
	Frage 3: Werden die positiven Erfahrungen der Schulen aus den letzten zwei Jahren systematisch ausgewertet und konzeptionell weiterentwickelt? 
	Wenn ja, wie; wenn nein, aus welchen sachlichen und fachlichen Gründen nicht? 
	Antwort zu Fragen 2 und 3: 

	Frage 4: Wie bewertet der Senat/die zuständige Behörde die Erkenntnis des Kiel Instituts für Weltwirtschaft, dass die Schulschließungen die Infektionszahlen effektiv gesenkt haben? (Bitte besonders auf den Umstand Bezug nehmen, dass in der Bürgerschaft mehrfach eine Änderung der Unterrichtsweise eingebracht wurde.) 
	Antwort zu Frage 4: 

	Frage 5: Die Innenluftraumkommission des Bundesumweltamts forderte schon vor Jahren, dass es feste raumlufttechnische Anlagen in Schulen geben solle, die für eine stetige gleichbleibende Luftqualität sorgen sollten. Nachweislich verbessern Luftfilter die Qualität der Luft und fördern so die Konzentrationsfähigkeit und das Lernklima. Aus welchen sachlichen und fachlichen Gründen lässt der Senat/die zuständige Behörde dann die in Schulen eingesetzten Luftfilter abschalten? 
	Antwort zu Frage 5: 

	Frage 6: Bei welchen Neu-, Um- oder Zubauten wurden raumlufttechnische Anlagen in den letzten zwei Jahren verbaut? (Bitte pro Standort angeben.) 
	Antwort zu Frage 6: 

	Frage 7: Der ExpertInnenrat der Bundesregierung empfiehlt für den kommenden Herbst spezifische Vorbereitungen in Bezug auf Kinder und Jugendliche, die binnen sechs Monaten umgesetzt sein sollen. Welche Schritte plant der Senat unter Einbezug welcher schulpolitischen Institutionen (wie Schulleitungsverbände, Kammern, Fachgremien, …), in welchen Zeitfenstern und mit welchen Entscheidungskompetenzen, um diese Empfehlungen umzusetzen? 
	Frage 8: Wie etabliert der Senat/die zuständige Behörde eine grundsätzliche Strategie zur Planung von Unterrichts-, Organisations- und Betreuungsformen in Schulen unter Pandemiebedingungen unter Einbezug der betreffenden Schulgemeinschaften? (Bitte bewerten und die Umsetzung mit einem Zeit- und Aktionsplan hinterlegen.) 
	Antwort zu Fragen 7 und 8: 

	Frage 9: Erhebt der Senat/die zuständige Behörde den Digitalisierungsgrad jeder Schule? 
	Wenn nicht, aus welchen fachlichen und sachlichen Gründen nicht; wenn ja, unter welchen Parametern und mit welchen Ergebnissen? (Bitte pro Schule angeben.) 
	Antwort zu Frage 9: 

	Frage 10: Etabliert der Senat/die zuständige Behörde innovative Unterrichtsformen? (Bitte konzeptuell und vor dem Hintergrund der Anforderungen an Bildung nach UN-Kinderrechtskonvention und UN-Behindertenrechtskonvention darlegen.) 
	Antwort zu Frage 10: 

	Frage 11: Welche gezielte Aufklärung betreibt der Senat/die zuständige Behör-de, um einer Stigmatisierung des freiwilligen Masketragens an Schulen entgegenzuwirken? 
	Antwort zu Frage 11: 

	Frage 12: Plant der Senat/die zuständige Behörde, die CO2-Messung in allen schulischen Räume einzuführen? 
	Wenn ja, in welchem Zeitrahmen; wenn nein, aus welchen sachlichen und fachlichen Gründen nicht? 
	Antwort zu Frage 12: 

	Frage 13: Welche Maßnahmen plant der Senat/die zuständige Behörde, um den negativen emotionalen, psychischen und motivationalen Effekten – die sogenannte sekundäre Krankheitslast – der Corona-Pandemie und der Schulschließungen auf die Kinder und Jugendlichen systematisch und bedarfsgerecht im schulischen Alltag zu begegnen? 
	Antwort zu Frage 13: 

	Frage 14: Wie will der Senat/die zuständige Behörde den gestiegenen Medienkonsum abmildern? 
	Frage 15: Wie wird der damit verbundene beziehungsweise der aus der hohen emotionalen Belastung resultierende Mehraufwand in der pädagogischen Arbeit in der Lehrer:innenarbeitszeitverordnung abgebildet? 
	Antwort zu Fragen 14 und 15: 
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